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	Muster: Hinweisgeberschutz in unserer Pflegeeinrichtung 

	Liebe Mitarbeitende, 
in unserer Pflegeeinrichtung ist es ausdrücklich erwünscht, auf Probleme, Risiken oder Missstände hinzuweisen. Dazu zählen insbesondere Hinweise auf Gefährdungen von Bewohnerinnen und Bewohnern, Verstöße gegen den Gesundheits- oder Arbeitsschutz, Datenschutzverstöße, Gewalt, grenzüberschreitendes Verhalten oder strukturelle Überlastungen im Arbeitsalltag. Auch wenn wir als Einrichtung nicht verpflichtet sind, eine interne Meldestelle einzurichten, nehmen wir alle Hinweise ernst und behandeln sie verantwortungsvoll, vertraulich und ohne Nachteile für die hinweisgebende Person. 
An wen können Sie sich wenden? 
Hinweise können vertraulich an die Einrichtungsleitung oder den Vorsitzenden des Betriebsrats gerichtet werden. Auf Wunsch wird die Identität der hinweisgebenden Person nicht offengelegt. 
Umgang mit Hinweisen 
Jeder Hinweis wird sachlich geprüft und dokumentiert. Falls erforderlich, wird der Träger oder eine externe Stelle eingebunden. Ziel ist nicht die Schuldzuweisung, sondern die frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Risiken. Sie erhalten eine zeitnahe Rückmeldung. 
Schutz der Hinweisgebenden 
Niemand darf benachteiligt werden, weil er oder sie auf Missstände hinweist. Unabhängig davon besteht das Recht, sich an externe Meldestellen, z. B. beim Bundesamt für Justiz, zu wenden. Offene Hinweise tragen dazu bei, Qualität, Sicherheit und ein respektvolles Miteinander in unserer Pflegeeinrichtung zu sichern. 
Mit freundlichen Grüßen 
Einrichtungsleitung
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